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Checkliste für Ansprechpersonen der Kantone: Gesuche privater Vollzugseinrichtungen zur konkordatlichen Anerkennung 
Die Ansprechpersonen der Kantone werden gebeten, der konkordatlichen Auditorganisation nur jene Gesuche privater Vollzugseinrichtungen einzureichen, die auch tatsächlich Aussicht auf eine konkordatliche Anerkennung oder provisorische konkordatliche Anerkennung haben. 
Die nachfolgenden Fragen lassen sich zwischen Ansprechperson und interessierter Institution telefonisch besprechen und geben Aufschluss darüber, ob eine Institution die Kernprozesse der Risikoorientierung einhält. Können diese Fragen nicht positiv beantwortet werden, empfiehlt die konkordatliche Auditorganisation den Kantonen, die privaten Vollzugseinrichtungen zuerst zur Schaffung der nötigen Grundlagen für die Einhaltung der Mindeststandards zu motivieren und ihr Gesuch um konkordatliche Anerkennung erst nach erfolgter Umsetzung – also zu einem späteren Zeitpunkt – einzureichen. 
☐	Verfügen die fallverantwortlichen Personen über eine anerkannte Ausbildung im Sozial- oder Gesundheitsbereich oder eine gleichwertige Ausbildung? Haben sie zudem Erfahrung im Justizvollzug?
☐	Führt die Institution bei eingewiesenen Personen aus dem Justizvollzug ein systematisch geführtes Vollzugsdossier und sind darin alle relevanten Dokumente (Strafregisterauszug, Urteil, Gutachten, Berichte und ROS-Dokumentationen) in aktueller Version vorhanden?
☐	Arbeitet die Institution nach der ROS-Konzeption und sind alle Mitarbeitenden, die mit eingewiesenen Personen aus dem Justizvollzug zu tun haben – auch z.B. Betreuungspersonen am Arbeitsplatz und Nachtwachen –  entsprechend ihrer Funktion geschult?
☐	Sind bei eingewiesenen Personen aus dem Justizvollzug fundierte Fallkenntnisse sowie ein laufendes Monitoring bezüglich Risikofaktoren sichergestellt? 
☐	Besteht mit der einweisenden Behörde Einigkeit darüber, welche risikorelevanten Punkte vorliegen, wie gezielt auf eingewiesene Personen aus dem Justizvollzug eingewirkt werden kann und was es zu kontrollieren gibt? Liegt eine konsolidierte Fallübersicht ROS vor oder ist das einheitliche Fallverständnis anderweitig schriftlich festgehalten? 
☐	Arbeitet die Institution mit einem Vollzugsplan nach den konkordatlichen Vorgaben? 
Passt sie diesen gestützt auf regelmässige Standortbestimmungen der Entwicklung der eingewiesenen Person an?

 ☐	Steht die Institution in einem engen Austausch mit den zuständigen Fachpersonen, wenn deliktrelevante Themenkreise durch Dritte (z.B. externe Psychotherapie) bearbeitet werden, und ist dies aus dem Vollzugsplan ersichtlich?



Hinweis: Voraudits
Wünscht eine private Vollzugseinrichtung eine Standortbestimmung, bietet die SQS Voraudits zur konkordatlichen Anerkennung an – vergleichbar mit anderen Normen (z.B. ISO-Zertifizierung). Die konkordatliche Auditorganisation ist nicht in die Voraudits involviert. Private Vollzugseinrichtungen sollten sich mit ihrer zuständigen Ansprechperson des Kantons absprechen und direkt mit der SQS (felix.fischer@sqs.ch) Kontakt aufnehmen. Die Kosten von Voraudits sind durch die privaten Vollzugseinrichtungen zu tragen.
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